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Stadt Gladbeck Gladbeck, 22.02.2021 

 Vorlage Nr. 21/0069 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss  Entscheidung 09.03.2021 8 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 2 Satz 1 GO NRW- 

Gladbecker Kinder- und Jugendförderplan 2021-2025 

 
Begründung: 

 

Die am 05.02.2021 von Bürgermeisterin Bettina Weist und dem Ausschussvorsitzenden, Rats-

herrn Volker Musiol, getroffene Dringlichkeitsentscheidung hatte folgenden Inhalt:  

 

Der öffentliche Träger der Jugendhilfe ist verpflichtet, für die Zeit der Wahlperiode des Rates 

einen Kinder- und Jugendförderplan zu erstellen. Das Amt für Jugend und Familie hat im Rah-

men der Arbeitsgemeinschaft Jugend gemäß §78 SGB VIII in Abstimmung mit den Trägern der 

freien Jugendhilfe für den Zeitraum 2021 - 2025 einen entsprechenden Förderplan erstellt. 

In seiner Sitzung vom 08.12.2020 hat das Amt für Jugend und Familie dem Ausschuss den Gla-

dbecker Kinder- und Jugendförderplan 2021 - 2025 vorgestellt mit der Bitte, 

Änderungswünsche seitens des Jugendhilfeausschusses bis 14 Tage vor der nächsten Aus-

schusssitzung einzureichen. 

 

In der interfraktionellen Besprechung der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses vom 

26.01.2021 per Videokonferenz teilte Herr Weichelt mit, dass mit Stand 12.01.2021 keine Ände-

rungswünsche mitgeteilt wurden. Damit tragen die Mitglieder des Jugendhilfeausschuss den 

vorgestellten Förderplan, sodass dieser per Dringlichkeitsentscheid angenommen werden 

kann. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  

 



- 3 - 
 

Beschlussentwurf: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung wird genehmigt. 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 
 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


